
enges Bündnis der Sowjetrepubliken unmöglich ist, 
deren Existenz zu behaupten“/18/, so liegt auch heute 
die Garantie für die Souveränität jedes einzelnen so
zialistischen Landes, für den Fortschritt des Sozialis
mus im engen Bündnis der sozialistischen Länder, in 
der Einheit des sozialistischen Weltsystems. Dem ent
spricht die Feststellung Erich H o n e c k e r s  im Re
chenschaftsbericht an den VIII. Parteitag der SED: 
„Gerade diese Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der so
zialistischen Staaten ist die sichere Garantie der Sou
veränität unserer DDR.‘719/ Folgerichtig wird daraus 
in der Entschließung des VIII. Parteitages abgeleitet: 
„Die wichtigste außenpolitische Aufgabe besteht darin, 
die DDR durch die allseitige Vertiefung des Bündnis
ses mit der Sowjetunion sowie mit den anderen Bru
derländern immer fester in der sozialistischen Staaten
gemeinschaft zu verankern.“ /20/
In den letzten. Jahren haben die Imperialisten, um Na
tionalismus und Antisowjetismus zu nähren, die sog. 
Breshnew-Doktrin von der angeblich eingeschränkten 
Souveränität der sozialistischen Länder erfunden. Allen 
Ernstes versuchen sie uns einzureden, daß der Inhalt 
der sozialistischen Souveränität nicht der Aufbau, son
dern die Aufhebung des Sozialismus sei. Nicht Frei
heit und Unabhängigkeit von jeglicher imperialistischer 
Einmischung, sondern Freiheit und Unabhängigkeit 
vom Sozialismus, vom Bündnis der sozialistischen Staa
ten wird uns als Gipfel der Souveränität der sozialisti
schen Länder empfohlen. Aber 50 Jahre Union der So
zialistischen Sowjetrepubliken und 25 Jahre Ge
schichte des sozialistischen Weltsystems haben ge
lehrt, daß die sozialistische Souveränität, die Sicher
heit nach außen, der sozialistische Aufbau und die Frei
heit der nationalen Entwicklung der Völker nur im 
engsten Bündnis der sozialistischen Länder möglich ist, 
daß eine Trennung der sozialistischen Souveränität von 
ihrem internationalen Klassenwesen letztlich zur Zer
störung der Souveränität des sozialistischen Staates 
führt.
Unter den Bedingungen der Existenz selbständiger so
zialistischer Staaten wird das enge Bündnis der sou
veränen sozialistischen Länder auf staatlicher Ebene 
durch das sozialistische Völkerrecht vermittelt. Zwei
seitige und multilaterale Verträge auf allen wichtigen 
Gebieten des Lebens verbinden die sozialistischen Staa
ten zu einer festen Gemeinschaft. Dabei spielen der Rat 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und der Warschauer 
Vertrag eine besondere Rolle. Mit Hilfe dieser soziali
stischen internationalen Organisationen koordinieren 
die sozialistischen Staaten ihre Volkswirtschaft, ihre 
Außenpolitik und ihre Verteidigungsbereitschaft.
Dabei stützen sie sich auf die Sowjetunion als die 
stärkste Macht des Sozialismus und des Friedens, die in 
bezug auf den Aufbau des Sozialismus und den Zu
sammenschluß freier, sozialistischer Völker den Er
fahrungsschatz eines halben Jahrhunderts in die sozia
listische Staatengemeinschaft einbringt. Deshalb ist die 
Durchsetzung der allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten 
des sozialistischen Aufbaus in jedem einzelnen sozia
listischen Land notwendig mit der Auswertung der Er
fahrungen der Sowjetunion verbunden; deshalb ist der 
Kampf gegen den Antisowjetismus ein notwendiger 
Bestandteil des Kampfes für den Aufbau des Sozialis
mus und die Festigung des Bündnisses der sozialisti
schen Länder. Gerade das wurde im Rechenschaftsbe
richt auf dem VIII. Parteitag nachdrücklich hervorge
hoben :
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„Die KPdSU erwies sich in mehr als 50jähriger An
wendung der Theorie des Marxismus-Leninismus auf 
die Probleme des revolutionären Weltprozesses und 
in der Praxis beim Aufbau der neuen Gesellschafts
ordnung als die erfahrenste und kampferprobteste 
Partei, als Avantgarde der internationalen kommu
nistischen und Arbeiterbewegung. Wir machen uns 
die großen theoretischen und praktischen Erfahrun
gen der Sowjetunion zu eigen und wenden sie auf 
unsere konkreten Bedingungen an. So ergibt sich für 
uns eine völlige Einheit zwischen dem Vorrang der 
allgemeingültigen Grundsätze für den sozialistischen 
Aufbau und der Berücksichtigung der spezifischen 
Gegebenheiten in jedem Land.“/21/

Die höhere Qualität der Prinzipien sozialistischer 
internationaler Beziehungen

Ebenso wie man die Souveränität der sozialistischen 
Staaten nicht mit der bürgerlichen Souveränität gleich
setzen oder einfach mit dem Souveränitätsprinzip des 
allgemeinen Völkerrechts identifizieren kann, so wenig 
kann man das mit dem Interventionsverbot, dem Prin
zip der Gleichberechtigung, dem völkerrechtlichen Ver
trag und anderen Institutionen und Grundsätzen 
der internationalen Beziehungen tun. Sie alle haben, 
durchdrungen vom Grundprinzip des sozialistischen 
Internationalismus, in den Beziehungen der sozialisti
schen Staaten eine andere, eine höhere Qualität.
Die höhere Qualität der Prinzipien der sozialistischen 
internationalen Beziehungen im Verhältnis zu den 
Prinzipien des allgemeinen Völkerrechts ist in der so
zialistischen Gesellschaftsordnung, einer von Ausbeu
tung freien Ordnung, und in dem darauf beruhenden 
Bündnis der freien, sozialistischen Völker begründet. 
Ihre Zielsetzung beschränkt sich nicht auf die Organi
sierung und Sicherung einer friedlichen internationa
len Zusammenarbeit. Sie ist vielmehr auf den Aufbau 
einer sozialistischen Weltwirtschaft, die Annäherung 
und schließliche Verschmelzung der Nationen gerich
tet — eine Zielsetzung, die für die internationalen Be
ziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung unmöglich ist. Deshalb ist das Souve
ränitätsprinzip des allgemeinen Völkerrechts in seiner 
Aufgabenstellung notwendigerweise viel begrenzter als 
das Prinzip der sozialistischen Souveränität; es be
schränkt sich auf die Abgrenzung und Respektierung 
der staatlichen Unabhängigkeit und die Gleichberech
tigung aller Staaten. Es erfüllt damit eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung der friedlichen in
ternationalen Zusammenarbeit der Staaten mit unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung. Diesen demokrati
schen Inhalt erlangte das Souveränitätsprinzip des all
gemeinen Völkerrechts erst durch den Einfluß des So
zialismus.
Um die gewaltige Dimension der Veränderung deutlich 
zu machen, die der Sozialismus in den internationalen 
Beziehungen durchgesetzt hat, muß man daran erin
nern, daß das bürgerliche Völkerrecht noch vom Prin
zip der absoluten Souveränität beherrscht war. Ent
scheidendes Kriterium der Souveränität war das Recht 
zum Kriege. Die Intervention war ebensowenig ver
boten wie die Annexion fremder Gebiete und ganzer 
Staaten. Die Unterdrückung und Ausbeutung der Kolo
nialvölker war für diesen Typ internationaler Bezie
hungen selbstverständlich und normal. Infolgedessen 
gab es weder ein Aggressionsverbot noch ein Selbstbe
stimmungsrecht der Völker, noch ein universell für alle 
Staaten geltendes Prinzip der souveränen Gleichheit. 
Die Oktoberrevolution verkündete mit der Ächtung des 
imperialistischen Krieges das Selbstbestimmungsrecht

/21/ A. a. O., S. 14.


